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Nia» âmirt sich b?» I. Ä. SchS in V-rn, und de»
alle» Postàmtkrn.

Das Zldomiemcnt sûr 78 oiunimer» oder sir ein Bier»
und ausser Bern volürei?

^ ^ ^

'V's-z Das Sldomiement für 78 ?'
2. teljahr isi in Vcr» » Fr^ 5 Franken.

Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und U st er i.

Freytag, den 22 August 1800. Zweytes Quartal. Den 5 Fruktidor VIII.

Vollziehungs- Nath.
Beschluß vom 18. August.

Der Vollziehungsrath, nach Anhörung des gemein-

schaftlichen Berichts des Finanzministers und des Ober-

wardeinS der helvetischen Müiizstädte», über den in den

Cantonen Freyburg und Wallis mit den übrigen Can-

tonen Helvetiens noch bestehenden und üblichen unglei-

chen Münzfuß;
Erwägend, daß dieser ungleiche Münzfuß mit der

Einheit der helvetischen Republik im Widerspruch;
Erwägend, daß daraus für den Staat wesentliche

Unbequemlichkeiten und Nachtheile entstehen;
Erwägend, daß es nothwendig sey, in ganz-Hel-

vetien einen gleichförmigen Münzfuß einzuführen;
Nach Einsicht des §. 7. des Gesetzes vom 19. Merz

,790, beschließt:
1. Vom Tag der Bekanntmachung dieses Beschlusses

an, sollen in den Cantonen Freyburg und Wallis,
in allen Transaktionen die Geldsummen in Schwci-
zcrfranken der Neucthaler zu vier Franken gerech-

net, bestimmt werden.

2. Diejenigen Schulden, wclchechor Bekanntmachung
dieses Beschlusses in den Cantonen Frcyburg und
Wallis zu dem in denselben bisdahin üblich qewe-
senen Münzfuß gemacht worden, sollen auf dem

nervlichen Fuß abbezahlt werden.

z. Als Folge des ersten Artikels soll von nun an in
den Cantonen Frcyburg und Wallis jedermann ge-

halten seyn für einen Neuenthaler 40 Schweizer«
batzen anzunehmen, und der Conrs von folgenden

Gold- und Silbersorten ist bestimmt als:

l Schweizer - oder französischer Ld'or zu 160 btz.

r piemontesische Pistole 180 —
» halbe dito 94 —

i piemontcsischer Thaler ; 46 btz.

i halber dito 2; —
i viertel dito n ; Rp.
l spanischer Säulenthaler ?6 5 —
r dito mit Brustbild Z5 5 —

4- Der Cours der Piccettes von Freyyburg, in st»

weit deren Gepräg nicht ausgeschliffen, wird wie
folget bestimt:

Einzelne Piecettes zu r bz. ?Rp.
; dito zu 5

6 dito zu i Frank.
Eine dop. düo zu ; btz. —-

- gfache dito zu 6 —5R.
- stäche dito zu 1 Frank.
-Krache dito zu 1 — z bz.

5. Der gegenwärtige Beschluß, mit dessen Vollzie-
hung der Finanzminister beauftragt ist, soll gcdrukt,
publizirt, und an den öffentlichen Orten ange»

schlagen werden.
Folgen die Unterschriften.

Beschluß vom 18. August.

Der Vollziehungsrath, nach Einsicht der beyden De-
crete vom 18. Juli und 6. August i8-?->, welche die

während 12 Iahren in dem Munizipalitätsbezirk Alt.
dorf geschehenen ersten Handänderungen von Stellen
zur Erbauung eines Hauses, von der Einregistrirungs«
gebühr ausnimt; und nach angehörtem Bericht seines

Finanzministers über die Vollziehung dieser beyden De«

crete, beschließt:
1. Jeder Bürger, welcher an obigen wohlthätigen

Decreten Theil nehmen wolle, soll bey Ankauf
einer Stelle zur Erbauung eines Hauses statt des

abgebrannten, einen durch den Agenten und den

Distriktsstatthalter visirten Schein de Verwal»



4i 5

tungêkammer des Cantons vorlegen, und derselbe

dadurch befugen:
a. Daß die anzukaufende Stelle zur Erbauung eines

neuen Hauses bestimmt sey.

d. Daß der Ankauf in dem Munizipalitätsbezirk
Altorf geschehe,

c. Daß die Handändcrung der Stelle die erste
seit Bekanntmachung des Gesetzes seye.

2. Ohne Beobachtung dieser Formalitäten, sollen

die Verfügungen der Gesetze vom i8. Juli und

6. August unwirksam bleiben,

z. Die Verwaltungskammer wird ein genaues Ver-
zeichniß dieser Handänderungen von Stellen zur

Erbauung neuer Häuser führen, und die besagten

Scheine demselben beyfügen, so wie auch den Ober-
cinnehmer von jeder Handändcrung dieser Art, zu

seinem Verhalt benachrichtigen.

4. Dem Finanzminister ist die Vollziehung dieses Be-
schlusses aufgetragen.

Folgen die Unterschriften.

Beschluß vom i8» August.

Der Vollzichnngsrath, nach Einsicht des Schreibens
des Bürger Röthlisbcrger, Einnehmer des Distrikts
Ober -Emmenthal, an den Ober. Einnehmer des C.

Bern vom 12. August, in welchem er sich bey Anlaß
des ihm aufgetragene» Bezugs der Handelsstcuer un.
anständige Ausdrücke gegen die Regierung erlaubt und

sich äussert : daß sowohl die Handels - als die Paten-
tengebühren gegen die Freyheit und Gleichheit streiten;
daß serners keine Steuer mehr erfolgen werde, es seye

denn, daß die Staatsrechnung zu jedermanns Einsicht

abgelegt werde: Und nach angehörtem Bericht des

Finanzministers, daß der Distrikt Ober - Emmenthal
ohncrachtct der vorhandenen Gesetze, bisher keine Han-
detsabgabe noch Patentengedührcn bezahlt habe,

beschließt-
r. Der Bürger Röthlisbcrger, Distrikts - Einnehmer

von Ober. Emmenthal, soll seiner Stelle un-
würdig erklärt, und als solcher derselben entftzl
werden.

s., Der Bürger Ober-Einnehmer des Cantons Bern,
wird zur Wiederbesetzung der erledigten Einneh-
wer-Stelle im Distrikt Ober-Emmenthal, schrei-

ten, und diesen» Distrikt einen gütlichen letzten

Termin von 14 Tagen, zur Entrichtung seiner

zmchd-mdigen Handelsabgaben anberaumen»

Dem Finanzminister ist die Vollziehung des gegen-
wärcigcn Beschlusses übertragen.

Folgen die Unterschriften.

Gesetzgebender Rath, 19. August.

Fortsetzung.

(Fortsetzung von Lüthards Commißionalbcricht
über Petitionen.)

9. Das Bezirksgericht T h u n, C. Oberland, verlangt
Beschleunigung der Verfügung über die Bittschrift
des Obristen Bähler von Schwanden, der seiner
verstorbenen Frauen Schwester Tochter, von der
er ein unehlich Kind hat, und die sich wieder von
ihm schwänger befindet, zu hcyrathen wünscht.

(28. July l8oo.
Die Verweisung an die Civil-Gesetzcommißion wird

beschlossen.

is. Die Gemeindskammer von Zug, Cant. Wald»
stätten, verlangt Erläuterung des Gesetzes v.
die Lvskanfung des Weidrcchts betreffend, zu He»
bung einer Streitigkeit die sich zwischen ihr, als
Eigenthümer einer Ailment, und der Gemeinde
Baar, als Besitzerinn einer Wcydgerechtigkeit auf
solcher, erheben will. (29. Juli,8»--.)

Die Petition wird an die Finanzcommißion gewiesen,

r i. Die Gemeinden des Distrikts Regenstor ff,
C. Zürich, bitten um Nachlaß der zwey verfallenen
Bodenzinse, weil sie durch die Zeitumstände hart
mitgenommen worden sind. (zo. Juli 1800.)

Die Verweisung an die Vollziehung wird beschlossen.

12. Die Gemeindskammcr von Zofsingen, Ct.
Aargäu, bittet daß 6 von dem ehemaligen Stadt-
magistrat auf einem an sich gekauften Brandplatz
erbaute Häuser, bey der ersten Handänderung von
der Eiregistrirungsgebühr möchten befreyl werden.

zo. Juli 1800.)
Die Verweisung an die Vollziehung wird beschlossen,

i;. Ben. We in g a r t ner von Radelfingen, Distr,
Zollikvftn, C. Bern, bittet um die Bewilligung
seiner verstorbenen Frauen Bruders unchliche Doch-

ter, Anna Balmer, die sich von ihm schwanger
befindet, ehlichen zu dürfen. (4. Aug. 1800.)

Die Verweisung an die Civilgesetzg. Commißion
wird beschlossen.

14. Joh. S ch en k e r von Danicken, Distr. Ölten,
L. S ol vt.h u rn, bittet, um Nachlaß einer ihm-
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